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Handlungsleitfa den  
 
Die folgenden Handlungsleitfäden beziehen sich auf Kapitel 6 im Rahmenschutzkon-
zept der EVLKS. 
 
Je nach Art der betroffenen Personen, der Art der Gewalt und der Verdachtsperso-
nen gilt es zu entscheiden, welcher Handlungsleitfaden anzuwenden ist: 
 
Betroffene Person  Art der Gewalt  
 

 
→ es gilt der Handlungsleitfaden des jeweiligen Land-
kreises sowohl im Verdachtsfall (ich vermute etwas, habe 
etwas wahrgenommen) als auch im Mitteilungsfall (jemand 
hat sich mir anvertraut). Weitere Hinweise siehe Kapitel 4.  

 

  
→ zusätzlich: 1. Handlungsleitfaden bei vermuteter 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder durch Mitarbeitende 
 

 
→ 2. Handlungsleitfaden bei vermuteter Kindeswohl-
gefährdung UNTER KINDERN/ JUGENDLICHEN (Peer-
gewalt) 

 
 → 3. Handlungsleitfaden bei Verdacht auf Gewalt ge-
genüber Erwachsenen 

 
 

Minderjährige 
Person 

Erwachsene  
Person 

alle Formen von Gewalt (Verdacht auf Kindeswohlgefährdung) 

Sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende 

Gewalt unter Kinder / Jugendlichen 

Alle Formen von Gewalt 
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1 Handlungsleitfaden bei vermuteter sexualisierter Gewalt 

gegen Kinder durch Mitarbeitende 

Wer?     Was? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Einberufung des Interventionsteams (siehe Rahmenschutz-
konzept S. 12)  
Kommunikation nur durch für den Träger zuständige und ge-
schulte Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Leitung 

 

 

 Meldung an das zuständige Jugendamt 

Prüfung und Umsetzung dienst- und ar-
beitsrechtliche Konsequenzen 

Verdacht hat sich nicht bestätigt → Re-
habilitation der/ des Mitarbeitenden 

 Verdachtsmomente wahrnehmen  

Bei begründetem Verdacht  

 Persönliche Dokumentation  

Meldung an Meldestelle 

Information der Leitung 

 ggf. Beratung durch Ansprechstelle oder externer Beratungsstelle 

Vermutung hat sich nicht bestätigt → Leitung: Rehabilitation 

Standardisierte Meldung über den Verlauf und Abschluss des Falles 

 

Fallklärung mit InSoFa (und ggf. meldender Person, wenn sie nicht 
anonym bleiben will) – siehe Handlungsleitfaden des Landkreises 

Gespräch mit 
den Sorgebe-

rechtigten 
(des Kindes/ 

Jugendlichen) 

Aufgaben siehe Rahmenschutzkonzept Seite 13 

 Anzeige bei Strafverfol-
gungsbehörden 

Person, die etwas 
vermutet  

Meldestelle  

Leitung 

Leitung 

Verdacht hat sich bestätigt  

Leitung 

Interventionsteam 

 Meldende Person wird informiert.  

 

Meldestelle  
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2 Handlungsleitfaden bei vermuteter Kindeswohlgefähr-

dung UNTER KINDERN/ JUGENDLICHEN (Peergewalt) 

Wer?     Was? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Verdachtsmomente wahrnehmen  

Bei begründetem Verdacht  

Dokumentation 

Information an (Pädagogische) Leitung und ggf. Präventionsbe-
auftragte/Präventionsbeauftragten 

Mitarbeitendenteam informieren und beraten &  

Vertrauensperson für das Kind/ Jugendlichen bestimmen 

Gespräch durch Vertrauensperson mit dem Kind/ Jugendlichen 

Beratung mit externen Fachkräften/ InsoFa 

Gespräch mit dem beschuldigten Kind/ Jugendlichen 

Mögliche Konsequenzen: 

• Hilfe-Angebote für das betroffene Kind bzw. den betroffenen Ju-
gendlichen / die betroffene Jugendliche  

• Evtl. verpflichtende Hilfeangebote für das gefährdende Kind 
bzw.den gefährdenden Jugendlichen / die gefährdende Jugendli-
che 

• Evtl. Hausverweis gegenüber dem Täter / der Täterin 

• Bei sexualisierter Peergewalt standardisierte Information an die 
Meldestelle 

Gespräch mit den El-
tern (der Kinder/ Ju-

gendlichen) 

Anzeige beim Jugendamt (2-fache Ge-
fährdung des Kindeswohls) 

Information an die Leitung  

Kommunikation nur durch für den Träger 
zuständige und geschulte Öffentlichkeits-
arbeit in Abstimmung mit der Leitung 

Person, die etwas 
vermutet  

Leitung 

Leitung 
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3 Handlungsleitfaden bei Verdacht auf Gewalt gegenüber 

Erwachsenen 

Wer?     Was? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdachtsmomente wahrnehmen  

Bei begründetem Verdacht ge-
genüber Mitarbeitenden  

Dokumentation 

Verdacht auf sexualisierte 
Gewalt 

Verdacht auf andere Formen von 
Gewalt 

Beratung und Vorein-
schätzung mit der An-

sprechstelle der EVLKS 

Beratung und Falleinschätzung 
mit der Dienstaufsicht 

Bei begründetem Verdacht durch 
eine andere Person  

Einberufung des Interventions-
teams (siehe Rahmenschutzkon-
zept S. 12)  
Kommunikation nur durch für den 
Träger zuständige und geschulte 
Öffentlichkeitsarbeit in Abstim-
mung mit der Leitung 

 

 

Einberufung des Interventions-
teams (siehe Rahmenschutzkon-
zept S. 12)  
Kommunikation nur durch für den 
Träger zuständige und geschulte 
Öffentlichkeitsarbeit in Abstim-
mung mit der Leitung 

 

 

 

Verdacht hat sich nicht bestätigt → Rehabilitation der/ des Beschuldigten 

Standardisierte Meldung über 
die eingeleiteten Maßnahmen 
an die Meldestelle der EVLKS 

Leitung 

Person, die etwas 
vermutet  

Person, die etwas 
vermutet  

Person, die etwas 
vermutet  

Meldung an Leitung und Mel-
destelle der EVLKS  

 

Meldung an Leitung  

 

Verdacht hat sich bestätigt  

Prüfung und Umsetzung dienst- und arbeitsrechtliche Konsequenzen, 
evtl. Anzeige bei Strafverfolgungsbehörden 
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4 Vorgehensweisen bei Verdacht auf Kindeswohlgefähr-

dung  

Inhaltsverzeichnis: 
 
4.  Vorgehensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
4.1  Verhalten im Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung 
4.2 Verhalten im Mitteilungsfall für Kindeswohlgefährdung 
4.3 Bei (vermuteter) Tat durch eine Mitarbeitende / einen Mitarbeitenden des 
Teams 
 

Bei akuter Gefährdung ist unverzüglich die Polizei (110) oder der Rettungsdienst (112) einzu-

schalten. 

Bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende gilt zusätzlich der Handlungsleitfa-

den der EVLKS. Es besteht die Pflicht zur Meldung an die Meldestelle der EVLKS. 

Wird eine Kindeswohlgefährdung vermutet, soll die insoweit erfahrene Fachkraft des Kirchen-

bezirks bzw. Landkreises hinzugezogen werden. Telefonnummern von Fachkräften und viel-

fältigen Hilfsangeboten sind bei den Jugendämtern der Landkreise zu erfahren. In der Regel 

haben Landkreise Beauftragte für Kinderschutz, die über Hilfsangebote informieren können. 

Eine Kindeswohlgefährdung stellt unter bestimmten Voraussetzungen eine Straftat dar. So-

bald eine Anzeige gestellt wurde, sind die betreffenden Behörden / Institutionen verpflichtet zu 

ermitteln. Es sollte also nicht unüberlegt und vorschnell geurteilt werden. Informationen müs-

sen diskret behandelt und dürfen nicht an Dritte (z.B. Medien) weitergegeben werden. 

Grundsätzlich sind alle Beobachtungen, Annahmen, Gespräche und Einschätzungen 

sowie deren Ergebnisse zu dokumentieren! 

Sollte Mitarbeitenden auffallen, dass das Kindeswohl gefährdet sein könnte, kommt es auf 

eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Träger, der Familie und dem Jugendamt an. 

Oberste Priorität im Falle eines Verdachtes hat der Schutz des Kindes. Andeutungen oder 

Äußerungen, die eine Gefahr für das Kindeswohl vermuten lassen, sind in jedem Fall ernst zu 

nehmen. Bei jedem Verdacht muss der Träger informiert werden.  

Die genauen Abläufe und Handlungsleitfäden im Falle eines Verdachts oder eines konkreten 

Vorkommnisses stellt der Landkreis zur Verfügung. Diese sind zwingend einzuhalten. Die Prä-

ventionsbeauftragten unterstützen und beraten in diesem Prozess. 

 Verhalten im Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung 

Hilfreiche Schritte: 

• Erscheint die Gefährdungssituation für ein Kind oder die Jugendliche / den Jugendli-

chen erheblich, ist es wichtig, zum Wohle des Kindes oder des / der Jugendlichen nicht 

den Kopf zu verlieren. Betroffene brauchen die Sicherheit, dass nicht voreilig, vielleicht 

sogar über ihren Kopf hinweg, sondern besonnen gehandelt wird. 

• Überlegen, woher der Verdacht kommt: „Was nehme ich wahr?“ 
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• Eigene Gefühle, die durch den Verdacht ausgelöst werden, erkennen und für sich do-

kumentieren. 

• Anhaltspunkte für den Verdacht schriftlich festhalten (Das Protokoll muss eine genaue 

Dokumentation des Verhaltens, der Beobachtungen, des Berichts des Opfers {wort-

wörtlich}, Datum, Uhrzeit enthalten). 

• Beweissicherung ermöglichen (z.B. auf Möglichkeit der anonymen Spurensicherung 

hinweisen, Fotodokumentation, …) 

• Der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung belastet schwer und ist im Alleingang keines-

falls in all seinen Konsequenzen zu bewältigen. Das bedeutet im konkreten Fall: sich 

möglichst bald im Team oder bei anderen Kolleginnen und Kollegen vertrauensvoll Rat 

holen (Teamberatung). Haben andere ähnlich Beobachtungen gemacht? Wer könnte 

fachlich weiterhelfen? Was ist der nächste Schritt, ohne das Kind oder die Jugendliche 

/ den Jugendlichen weiter zu belasten? Diskretion (Datenschutz) ist selbstverständlich. 

Achtung: Steht ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin unter Verdacht, ist das Team 

(und damit ggf. der/die Verdächtigte) nicht einzubeziehen! Dann Beratung von außen 

und/oder durch die nächst höhere Leitungsstelle suchen. 

• Für das Kind bzw. die Jugendliche / den Jugendlichen da sein und ein Gespräch an-

bieten. Akzeptieren, wenn das Angebot abgelehnt wird.  

• das weitere Vorgehen grundsätzlich mit der/dem Geschädigten abstimmen 

• Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren. 

• Wenn im Austausch der Verdacht bestätigt wird, ist nach Information des / der Dienst-

vorgesetzten die Unterstützung von einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ (InsoFa) zu 

suchen, die mit diesem Problemfeld betraut ist. 

• Wird in einer Besprechung mit der InsoFa eine akute Kindeswohlgefährdung erkannt, 

muss eine Gefahrenanzeige beim Jugendamt erfolgen. Die Meldung muss durch die 

Leitung vorgenommen werden.  

• Die Sorgeberechtigten sowie das Kind bzw. die / der Jugendliche sind hierbei einzube-

ziehen (altersgerechte Beteiligung, Aufklärung über Rechte), soweit hierdurch der wirk-

same Schutz des Kindes oder der / des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

• Die Meldung an das Jugendamt erfolgt in der Regel schriftlich, bei Gefahr im Verzug 

kann zuerst telefonisch und dann schriftlich informiert werden. 

• Nach der Meldung der Kindeswohlgefährdung ist das Jugendamt für das weitere Vor-

gehen verantwortlich. 

 

Auf keinen Fall tun: 

• Etwas im Alleingang unternehmen, sondern nach entsprechendem Handlungsleitfaden 

• sofort die Familie informieren,  

• den vermuteten Täter oder die vermutete Täterin informieren, 

• unüberlegt und überstürzt die Polizei oder eine Behörde einschalten (es sei denn, es 

herrscht akute Gefahr) 
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Zunächst ist es wichtig, in enger Abstimmung mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft oder 

anderer externer Fachberatung zu klären, was das Beste für das betroffene Kind oder die 

Jugendliche / den Jugendlichen ist. Sobald die Polizei oder eine behördliche Einrichtung den 

Namen der Beteiligten erfährt, hat sie eine Ermittlungspflicht. Das kann den Betroffenen unter 

Umständen mehr schaden als ihnen helfen.  

Sollte man mit einer Behörde Kontakt aufnehmen wollen, ist eine anonymisierte Form der Fall-

schilderung möglich (z. B. ohne Namensnennung der Betroffenen oder mit Nennung eines 

falschen Namens). Die dokumentierten Anhaltspunkte helfen, die eigenen Gedanken zu struk-

turieren und festzuhalten. Es ist zum Beispiel bei einer möglichen Anzeige notwendig, Erzäh-

lungen des Opfers zeitlich genau wiedergeben zu können. Das Protokoll muss eine genaue 

Dokumentation des Verhaltens, der Beobachtungen, des Berichts des Opfers, Datum, Uhrzeit 

und Unterschrift der beteiligten Mitarbeitenden enthalten. 

Bei begründetem Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegenüber Minderjährigen durch Mitar-

beitende der Landeskirche besteht eine Meldepflicht bei der Meldestelle der EVLKS. 

 

 Verhalten im Mitteilungsfall für Kindeswohlgefährdung 

Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher / eine Jugendliche von Gefährdungssituationen berichtet, 

so ist dies ein sehr großer Vertrauensbeweis. Nun ist es wichtig, das entgegengebrachte Ver-

trauen nicht zu enttäuschen, sondern dieser Person so gut es geht zu helfen. Zuhören ist 

zunächst wichtig, auch wenn man nicht sofort eine Lösung oder einen Ausweg weiß. 

 

Hilfreiche Schritte: 

• Ruhig bleiben und nicht überstürzt und unbedacht handeln! 

• Eigene Gefühle klären. 

• Dem Kind bzw. der / dem Jugendlichen zuhören, Glauben schenken und die Äußerun-

gen ernst nehmen. 

• Nichts versprechen, was man anschließend nicht halten kann, z. B. niemanden etwas 

davon zu erzählen. Es ist besser zu sagen: Da muss ich mir jetzt selbst erst einmal Rat 

holen. Alle weiteren Schritte sind mit der/dem Betroffenen abzustimmen. 

• Der / betroffenen Person versichern, dass sie an dem Geschehen keine Schuld hat 

und dass es richtig war, sich mitzuteilen. Keine Vorwürfe machen. 

• Dem Kind bzw. der / dem Jugendlichen anbieten, jederzeit wieder ins Gespräch zu 

kommen. Akzeptieren, wenn das Angebot abgelehnt wird. 

• Nicht versuchen, das Erzählte herunterzuspielen (bagatellisieren: z. B. „ist doch nicht 

so schlimm“) oder aufzubauschen. 

• Einfach zuhören und versuchen zu verstehen, ohne zu werten. Es zählt nicht, wie es 

einem persönlich in der Situation ginge, sondern wie es der betroffenen Person geht. 

• Dem Kind bzw. der / dem Jugendlichen vermitteln, dass man das Erzählte aushält. 

Wenn Kinder oder Jugendliche spüren, dass sie große Bestürzung, Angst, Panik oder 
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übermäßige Betroffenheit auslösen, haben sie oft das Gefühl, den Gesprächspartner / 

die Gesprächspartnerin zu überfordern und ziehen sich dann wieder zurück. 

 

Nach dem Gespräch: 

• Das Gespräch vertraulich behandeln. 

• Keine Entscheidungen über den Kopf des Kindes oder der/des Jugendlichen hinweg 

treffen, sondern das weitere Vorgehen mit ihm / ihr  abstimmen. 

• Aussagen und Situationen dokumentieren, dabei aber eigene Interpretationen vermei-

den. 

• Beweissicherung ermöglichen (z.B. auf Möglichkeit der anonymen Spurensicherung 

hinweisen, Fotodokumentation, …) 

• Nichts im Alleingang unternehmen, sondern Kontakt zu Kolleginnen / Kollegen oder 

einer Vertrauensperson aufnehmen. Achtung: Stehen Mitarbeitende unter Verdacht, 

dann nicht Kolleginnen / Kollegen kontaktieren, sondern Beratung von außen und bei 

der nächst höheren Leitungsstelle suchen. 

• Bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegenüber Minderjährigen durch Mitarbeitende 

besteht eine Meldepflicht bei der Meldestelle der EVLKS. 

• Das weitere Vorgehen ist alters-, geschlechts- und entwicklungsbedingt und bedarf ei-

ner fachlichen Begleitung. Bei einer insoweit erfahrenen Fachkraft / Fachberatungs-

stelle müssen Beobachtungen und Eindrücke geschildert werden und man kann sich 

für den konkreten Fall beraten lassen. 

• Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren. 

 

Auf keinen Fall: 

• Etwas im Alleingang unternehmen, sondern nach entsprechendem Handlungsleitfa-

den. 

• Sofort die Eltern gegen den Willen des Kindes bzw. der / des Jugendlichen informieren. 

• Die mutmaßliche Täterin/den mutmaßlichen Täter informieren. 

• Ein gemeinsames Gespräch mit Betroffenen und mutmaßlicher Täterin / mutmaßli-

chem Täter initiieren. 

• unüberlegt und überstürzt die Polizei oder eine Behörde einschalten (es sei denn, es 

herrscht akute Gefahr) 

 

Ein zu schnelles Vorgehen beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung kann unter Umständen 

viel Schaden anrichten. Eine schnelle und schlecht vorbereitete Intervention oder unangemes-

sene Nachfragen können das selbst errichtete Schutzgebäude der betroffenen Person zum 

Einsturz bringen und weitere Beeinträchtigungen für diese bedeuten. Andererseits haben Tä-

terinnen und Täter die Gelegenheit, Beweise und Aufzeichnungen zu vernichten. Die Inan-

spruchnahme von qualifizierter Hilfe ist daher eine grundsätzliche Notwendigkeit. Hilfreiche 

Interventionen brauchen eine gewisse Vorbereitungszeit, in der die 
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Gefährdungssituation weiterbesteht. Dies auszuhalten und trotzdem achtsam im Sinne 

der betroffenen Person zu handeln, ist eine der schwierigsten Aufgaben für Beglei-

tende. 

 Bei (vermuteter) Tat durch eine Mitarbeitende / einen Mitarbeitenden des 

Teams 

Sollte Mitarbeitenden unangemessenes Verhalten von anderen Mitarbeitenden auffallen, 

muss dies unbedingt – gegebenenfalls unter Hinzuziehung einer dritten Person – angespro-

chen werden. Die Leitung muss entscheiden, inwieweit dienstrechtliche Sanktionen und gege-

benenfalls strafrechtliche Konsequenzen ergriffen werden müssen. 

Bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt gilt zusätzlich der Handlungsleitfaden der EVLKS. Bei 

Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende berät die Ansprechstelle der EVLKS. 

Es gilt die Meldepflicht an die Meldestelle der EVLKS. 

Hilfreiche Schritte: 

• Ruhig bleiben und nicht überstürzt und unbedacht handeln! 

• Überlegen, woher der Verdacht kommt: Was nehme ich wahr?“ 

• Anhaltspunkte für den Verdacht schriftlich festhalten. 

• Anonyme Beratung z.B. über das Hilfe-Telefon suchen, ohne den Verdacht öffentlich 

zu machen. 

• Überlegen, wo Unterstützung und professionelle Hilfe geholt werden kann. 

• Gespräch mit Dienstvorgesetzten suchen, ggf. unterstützt durch den Fachdienst, dabei 

Verdachtsmomente benennen und das weitere Vorgehen abstimmen. 

• Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren. 

 

Auf keinen Fall: 

• Etwas im Alleingang unternehmen, sondern nach entsprechendem Handlungsleitfa-

den. 

• Den vermuteten Täter oder die vermutete Täterin informieren, 

• unüberlegt und überstürzt die Polizei oder eine Behörde einschalten (es sei denn, es 

herrscht akute Gefahr) 

 

Die genauen Abläufe und Handlungsleitfäden im Falle eines Verdachts auf Kindeswohlgefähr-

dung oder eines konkreten Vorkommnisses stellt der Landkreis zur Verfügung. Diese sind 

zwingend einzuhalten.  

Die Präventionsbeauftragten unterstützen und beraten in diesem Prozess.  

 


